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Alle politischen Parteien kämpfen gegen die Bürokratie. Zumindest
versprechen sie das vehement im Wahlkampf. Danach, gleichgültig in
welcher Koalition sich welche Parteien zu einer Regierung finden, wird
es merkwürdig ruhig um die Entbürokratisierung. Man ruft die eine oder
andere Kommission ins Leben, die den Urwald von Gesetzen und Verord-
nungen lichten sollen. Um wenigstens sich widersprechende Regelungen
aufzudecken, abzuschaffen jedoch noch lange nicht. Schließlich sind
es Bürokraten, die beauftragt werden. Sie müssen selbstverständlich
intensiv prüfen, ob es wirklich Widersprüche gibt. Und sie müssen alle
betroffenen Behörden abfragen, um Stellungnahme bitten. Ob und was
sie von eventuellen Änderungen, Anpassungen oder gar Streichungen
halten. Dabei wird immer wieder festgestellt, dass nicht wenige Vor-
schriften bislang gar nicht bekannt waren, geschweige denn je ange-
wandt wurden. Nun aber Interesse finden, so dass deren Änderung
oder gar Streichung Kompetenzen berühren, Zuständigkeiten aufheben
oder verschieben könnten. Was schlicht nicht hingenommen werden
kann. Und wenn doch, dann nur mit einer Ersatzlösung, mit einer neuen
Verordnung oder einem neuen Gesetz. Natürlich wieder so unklar wie
möglich formuliert, damit sich Fachleute jeglicher Provenienz daran
ergötzen und möglichst lange daran festhalten können.

Mit der Bürokratie ist es ebenso eine Sache. Für den Satiriker Ephraim
Kishon ist Bürokratie die Kunst der Entzentralisierung, für das Allround-
talent Peter Ustinow der vergebliche Versuch, die Menschheit zum
Frommen der Verwaltung in die Knie zu zwingen. Am treffendsten ist
indes die Definition von L.P. Peter, dem „Erfinder“ des Peter-Prinzips:
Die Bürokratie verteidigt den Status quo, auch wenn der Zeitpunkt, zu
dem das quo seinen Status verlor, schon lange vergangen ist. Eben
dieses Beharrungsvermögen – man könnte genau so gut von Sturheit
sprechen – ist es, das jeder Entbürokratisierung im Wege steht. 

Und so, wie nach Ortega y Gasset eine Dummheit nur durch eine
andere Dummheit bezwungen werden kann, so lässt sich auch Bürokratie
nur durch eine andere Bürokratie bezwingen. Bürokraten – und davon
gibt es besonders bei uns mehr als zu viele – haben einen Horror vor
jeglicher Vereinfachung. Nicht nur, weil sie dann nicht mehr über ihren
unersetzlichen Umgang mit komplizierten Gesetzen und Verordnungen
jammern (oder auch darauf stolz sein) könnten. Sondern weil sie um
ihr Prestige fürchten müssten, weil zu viele Bürger die Vorschriften ver-
stehen und ohne „amtliche“ Hilfe anwenden könnten. Was zwangsläu-
fig zu Machtverlusten bei der Bürokratie führte!

So kämpfen denn die Parteien zwar gegen die Bürokratie, nur ist der
Kampf der Bürokraten um ihre Stellung , um ihre Existenz sehr viel wirk-
samer. Denn dieser Kampf wird mit harten Bandagen geführt und nicht
mit Worten und Phrasen. Schließlich sind Bürokraten samt und sonders
Systematiker. Von denen Friedrich Nietzsche in seiner „Götzendämmerung“
sagte, dass er ihnen misstraut und aus dem Weg geht, weil der Wille
zum System ein Mangel an Rechtschaffenheit ist. Eine beherzigens-
werte und unverändert gültige Erkenntnis. Insbesondere, wenn Syste-
matik mit „fester“ Überzeugung gepaart ist. Denn – so der spanische
Philosoph Gracian – jeder Dumme ist fest überzeugt und jeder fest Über-
zeugte ist dumm.

Weil unsere Bürokraten zudem davon überzeugt sind, dass nur sie
dürfen, die anderen aber nicht, bleibt Entbürokratisierung ein Phantom,
ein Wunschtraum. Je mehr Politiker von Vereinfachung, von weniger
und vor allem verständlicheren Gesetzen reden, desto intensiver und
hartnäckiger verteidigt sich die Bürokratie. Mit Hilfe der Politiker.
Leider.

Bürokratie

Faber ...
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A. Überblick

1. Grundsätzliches

1.1 Anwendungszeitpunkt

Gemäß § 27 Abs. 1 UmwStG finden die Neu-
regelungen des Umwandlungssteuergesetzes,
das am 12. Dezember 2006 im Bundesgesetz-

5. Einzelfälle
5.1 Inländische Verschmelzungen einer 

Körperschaft auf eine Personen-
gesellschaft mit Auslandsbezug

5.2 Ausländische Verschmelzungen von 
Kapitalgesellschaften auf Perso-
nengesellschaften mit Inlands-
bezug

5.3 Inlandsverschmelzungen von 
Kapitalgesellschaften mit Aus-
landsbezug

5.4 Auslandsverschmelzungen von 
Kapitalgesellschaften mit Inlands-
bezug

5.5 Hinausverschmelzung
5.6 Hereinverschmelzung
5.7 Einbringungen innerhalb der EU

6. Fazit

2.3 Neue Rechtslage
2.4 Wichtige Änderungen

3. §§ 15, 16 UmwStG
3.1 Umwandlungsarten
3.2 Bisherige Rechtslage
3.3 Neue Rechtslage
3.4 Wichtige Änderungen

4. § 20 UmwStG
4.1 Umwandlungsarten
4.2 Bisherige Rechtslage
4.3 Neue Rechtslage
4.4 Wichtige Änderungen 

5. § 24 UmwStG

C. Grenzüberschreitende Umstrukturie-
rungen

1. §§ 3 ff., 16 UmwStG
2. §§ 11 ff., 15 UmwStG
3. § 20 UmwStG
4. § 24 UmwStG

A. Überblick

1. Grundsätzliches
1.1 Anwendungszeitpunkt
1.2 Europäisierung des Umwandlungs-

steuerrechts

2. System des Umwandlungssteuergesetzes
2.1 Zweiter bis fünfter Teil
2.2 Sechster bis achter Teil

B. Nationale Umstrukturierungsvorgänge

1. §§ 3 ff. UmwStG
1.1 Umwandlungsarten
1.2 Bisherige Rechtslage
1.3 Neue Rechtslage
1.4 Wichtige Änderungen

2. §§ 11 ff. UmwStG
2.1 Umwandlungsarten
2.2 Bisherige Rechtslage

blatt mit dem Gesetz über steuerliche Begleit-
maßnahmen zur Einführung der europäischen
Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuer-
rechtlicher Vorschriften (SEStEG)
verkündet worden ist, erstmals auf
Umwandlungen und Einbringun-
gen Anwendung, bei denen die
Anmeldung zur Eintragung in das
für die Wirksamkeit des jeweiligen
Vorgangs maßgebende öffentliche
Register nach dem 12. Dezember
2006 erfolgt ist. Dies bedeutet,
dass auch Umwandlungen mit
einem rückwirkenden Umwand-
lungsstichtag vor dem 13. Dezem-
ber 2006 (beispielsweise der 30.
Juni 2006 bei abweichendem
Wirtschaftsjahr) bereits der Neuregelung unter-
fallen, wenn die Eintragung nach dem 12. De-
zember 2006 erfolgt ist. 

1.2 Europäisierung des Umwandlungs-
steuerrechts

Gemäß der Begründung zum Gesetzesentwurf
der Bundesregierung vom 25. September 20061

werden mit dem SEStEG die nationalen steuer-
lichen Vorschriften zur Umstrukturierung von
Unternehmen an die jüngsten gesellschafts-

rechtlichen und steuerlichen Entwicklungen und
Vorgaben des europäischen Rechts angepasst.
Der Gesetzgeber beseitige steuerliche Hemm-

nisse für die als Folge der zuneh-
menden, internationalen wirt-
schaftlichen Verflechtung immer
wichtiger werdende grenzüber-
schreitende Umstrukturierung von
Unternehmen. Er stelle damit
einen wichtigen Beitrag zur Erhö-
hung der Attraktivität des Inves-
titionsstandorts Deutschland dar.
Dem gegenüber wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Be-
seitigung steuerlicher Hemmnisse
für betriebswirtschaftlich sinn-
volle grenzüberschreitende Um-

strukturierungen allerdings nicht dazu führen
dürfe, dass das deutsche Steueraufkommen
gefährdet werden. Mit dem Gesetzentwurf wür-
den daher im Rahmen der Vorgaben des primären
und des sekundären Gemeinschaftsrechts kon-
sequent deutsche Besteuerungsrechte gesichert. 

Gerade durch Letzteres wird – wie sich in
der weiteren Darstellung noch zeigen wird –
die viel gepriesene grenzüberschreitende Um-
strukturierung gerade nicht gefördert. Es kommt
in vielen Fällen zu einer Entstrickung stiller

* Dr. Jens Kollmar, Rechtsanwalt / FAStR, Dynamostraße
13, 68165 Mannheim, Tel.: (06 21) 41 98 4 – 0, Fax:
(06 21) 41 98 4 – 30, E-Mail: jens. kollmar@schaefer-
partner.ne

1 Bundestagsdrucksache 16/2710, S. 25 ff.

Dr. Jens Kollmar, Rechtsanwalt / Fachanwalt für Steuerrecht, Mannheim
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FG Saarland, Beschluss vom 22. März 2007 – 2 K 2442/06 

In dem Rechtsstreit 1. AX, 2. BX (Kläger), Bevollmächtigter: Rechtsanwalt
Prof. Gerhard Geckle, Schwabentorring 2, 79098 Freiburg gegen Finanzamt
Saarlouis, vertreten durch den Vorsteher (Beklagten) wegen Lohnsteuer-
ermäßigung 2007 hat der 2. Senat des Finanzgerichts des Saarlandes in
Saarbrücken unter Mitwirkung des Präsidenten des Finanzgerichts
Hansjürgen Schwarz als Vorsitzender, des Richters am Finanzgericht Dr.
Peter Bilsdorfer und der Richterin am Finanzgericht Dr. Anke Morsch sowie
der ehrenamtlichen Richterinnen Ellen Neumann (Kaufmännische
Angestellte) und Astrid Vogel (Geschäftsführerin) im Einverständnis der
Beteiligten ohne mündliche Verhandlung am 22. März 2007 beschlossen: 

I. Das Verfahren wird ausgesetzt. 

II. Dem Bundesverfassungsgericht werden gemäß Art. 100 Abs. 1
Grundgesetz – GG –, § 80 Abs. Bundesverfassungsgerichtsgesetz –
BVerfGG – folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt: 

1. Ist die durch Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli
2006 (BGBl. I, 1652) eingeführte Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 1
Einkommensteuergesetz – EStG – mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar? 

2. Ist die durch Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli
2006 (BGBl. I, 1652) eingeführte Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG
mit Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG vereinbar, soweit sie zu einer
Beschränkung der Steuerfreiheit des Existenzminimums führen kann? 

3. Ist die durch Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli
2006 (BGBl. I, 1652) eingeführte Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG
mit Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar, soweit sie für
beiderseits berufstätige Ehegatten Geltung beansprucht? 

III. Der Beschluss ergeht unanfechtbar.  

Gründe 
I. 

Die Kläger sind Eheleute, die beim Beklagten zur Einkommensteuer
zusammenveranlagt werden. Beide erzielen Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit. Die Kläger wohnen in X. Der Kläger ist Diplomökonom
und arbeitet im 60 km von seinem Wohnsitz entfernten Zweibrücken.
Die Klägerin ist Assistentin der Geschäftsführung im 75 km von der
Wohnung entfernten Y. Die Kläger legen die Strecken jeweils arbeitstäg-
lich mit ihrem Pkw zurück. 

Die Kläger haben am 20. November 2006 beim Beklagten für das Jahr
2007 einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung gestellt, mit dem sie
Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernungspauschale) für
den Kläger in Höhe von (220 Tage x 60 km x 0,30 € =) 3.960,00 € und
für die Klägerin in Höhe von (220 Tage x 75 km x 0,30 € =) 4.950,00 €
geltend machten. Der Beklagte berechnete die Entfernungspauschale
entsprechend der ab dem Jahr 2007 geltenden Neufassung des § 9 Abs.
2 EStG ab dem 21. Entfernungskilometer und unter Kürzung um den
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von jeweils 920,00 € (§ 9a Satz 1 Nr. 1 a EStG).
Für den Kläger ergab sich ein Freibetrag von 1.720,00 €, für die Klägerin
ein solcher von 2.710,00 €. Im Übrigen wurde der Antrag mit Bescheid
vom 20. November 2006 abgelehnt (Bl. 6 RbA). 

Den Einspruch vom 21. November 2006 (Bl. 7 RbA) hat der Beklagte mit
Einspruchsentscheidung vom 29. November 2006 als unbegründet zurück-
gewiesen (Bl. 8-12 RbA). Hiergegen richtet sich die am 7. Dezember
2006 bei Gericht eingegangene Klage. 

Die Kläger beantragen sinngemäß (Bl. 39), unter Aufhebung des ableh-
nenden Verwaltungsaktes vom 20. November 2006 in Gestalt der Ein-
spruchsentscheidung vom 29. November 2006 die Feststellungsbescheide
(Eintragung von Freibeträgen) vom 20. November 2006 dahingehend
abzuändern, dass auf den Lohnsteuerkarten 2007 der Kläger ein weiterer
Freibetrag von jeweils (220 Tage x 20 km x 0,30 € =) 1.320,00 € ein-
zutragen ist. 

Zur Begründung tragen die Kläger im Wesentlichen vor: Die Kürzung der
Entfernungspauschale durch das Steueränderungsgesetz 2007 vom 19. Juli
2006 (BGBl. I, 1652) verstoße gegen das objektive und das subjektive
Nettoprinzip und sei deshalb wegen Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG
verfassungswidrig. Alle zwangsläufigen Kosten zur Erhaltung der
Erwerbstätigkeit seien Werbungskosten. Dies gelte insbesondere vor dem
Hintergrund des Art. 6 GG bei beiderseits berufstätigen Ehegatten wie
den Klägern. Die Neuregelung verstoße auch gegen Art. 11 GG und Art.
14 GG. 

Z---Steu-Brisant

Pendlerpauschale – Schon wieder!

Jetzt macht auch das Finanzgericht Saarbrücken mobil1

Es ist nicht mehr zu überlesen. Im Steuerrecht gewinnen die Grundrechte der Steuerbürger mehr Raum. Die Macht der Abwehrrechte
wird entdeckt. Der deutsche Gesetzgeber wird an die Wand gestellt, weil er wieder verfassungswidrig gehandelt hat. Wer die
Verfassung verletzt, bricht das Recht. Wer das Recht bricht, ist ein Rechtsbrecher.

Obwohl Fachleute des Steuerrechts – also Menschen, die Steuerrecht wirklich gelernt haben, den Steuerexperten – also Menschen, 
die Steuerrecht nie gelernt haben, das Steuerrecht erklären, begreifen diese Experten nichts. Sie handeln weiter nach der Devise
„Drauf ankommen lassen. Karlsruhe wird’s schon richten“. Sie kümmern sich nicht um Verfassungsfragen. Erst recht nicht, wenn es
um die Behebung der Finanzhaushaltsschäden geht, die sie – diese Experten – verursacht haben. Jetzt sollen die Bürger wieder zur
Kasse geschleppt werden. Doch die Bürger wehren sich diesmal und bekommen Unterstützung von  Gerichten. Denn, so das FG Saar-
brücken, fiskalische Gründe werden nicht anerkannt. Einfach Mehrsteuern kassieren, ist nicht mehr.

1 Vgl. dazu Nds.FG, vom 27.2.2007, ZSteu 2007, R-263; Nds. FG, vom 2.3.2007, ZSteu
2007, 77; FG Baden-Württemberg, vom 7.3.2007, ZSteu 2007, 80Den vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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Art. 52 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Art. 43 EG) und 58 EG-Ver-
trag (jetzt Art. 48 EG)

Niederlassungsfreiheit – Körperschaftsteuer – Sofortiger Ausgleich
von Verlusten der Muttergesellschaften – Verluste aus der Abschrei-
bung auf Beteiligungswerte an in anderen Mitgliedstaaten nieder-
gelassenen Tochtergesellschaften

EuGH (Zweite Kammer), Urteil vom 29. März 2007 – Rs. C-347/04

Rewe Zentralfinanz eG als Gesamtrechtsnachfolgerin der ITS Reisen
GmbH gegen Finanzamt Köln-Mitte

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, einge-
reicht vom Finanzgericht Köln (Deutschland) mit Entscheidung vom
15. Juli 2004, beim Gerichtshof eingegangen am 13. August 2004

Tenor

Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, unter denen
eine Muttergesellschaft eine Beteiligung an einer gebietsfremden
Tochtergesellschaft hält, die es ihr ermöglicht, einen sicheren Ein-
fluss auf die Entscheidungen dieser ausländischen Tochtergesell-
schaft auszuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen, stehen die
Art. 52 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Art. 43 EG) und 58 EG-Ver-
trag (jetzt Art. 48 EG) einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegen,
die für eine in diesem Mitgliedstaat ansässige Muttergesellschaft die
Möglichkeiten einschränkt, Verluste aus der Abschreibung auf Be-
teiligungswerte an in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen
Tochtergesellschaften steuerlich auszugleichen.

Urteil

[1] Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 52
EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Art. 43 EG), 58 EG-Vertrag (jetzt Art. 48
EG), 67 bis 73 EG-Vertrag (durch den Vertrag von Amsterdam aufgeho-
ben), 73b bis 73d EG-Vertrag (jetzt Art. 56 EG bis 58 EG), 73e EG-Ver-
trag (durch den Vertrag von Amsterdam aufgehoben) sowie der Art. 73f
und 73g EG-Vertrag (jetzt Art. 59 EG und 60 EG).

[2] Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der
in Deutschland niedergelassenen Rewe Zentralfinanz eG (im Folgenden:

Rewe) als Gesamtrechtsnachfolgerin der ITS Reisen GmbH (im Folgenden:
ITS) und dem Finanzamt Köln-Mitte wegen der Nichtberücksichtigung von
Verlusten aus Teilwertabschreibungen auf Beteiligungswerte an in
anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Tochtergesellschaften als ab-
zugsfähige Betriebsausgaben bei der Ermittlung des steuerpflichtigen
Gewinns in den Steuerjahren 1993 und 1994.

Nationales Recht

[3] Nach dem im Ausgangsverfahren anwendbaren § 1 des Körperschaft-
steuergesetzes 1991 (im Folgenden: KStG 1991) sind gebietsansässige
Gesellschaften mit ihren weltweit erwirtschafteten Einkünften in
Deutschland körperschaftsteuerpflichtig. Hierzu gehören auch die Ein-
künfte, die von Zweigniederlassungen oder Agenturen erzielt werden,
über die die gebietsansässigen Gesellschaften ihre Aktivitäten außerhalb
Deutschlands abwickeln. Hingegen wird eine gebietsansässige Gesell-
schaft für die Einkünfte ihrer Tochtergesellschaften nicht im Zeitpunkt
der Erzielung der Einkünfte besteuert.

[4] Gemäß § 8 Abs. 1 KStG 1991 bestimmt sich nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes 1990 (im Folgenden: EStG 1990) und des
KStG 1991, was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln
ist.

[5] Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG 1990 stellen Abschreibungen auf
den niedrigeren Teilwert von Beteiligungen abzugsfähige Betriebs-
ausgaben bei der Gewinnermittlung dar. Als Teilwert wird nach § 6 EStG
1990 der Betrag angesehen, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut umsetzen
würde. Während der Abnutzung unterliegende Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens im Wege der Gewinnermittlung grundsätzlich mit ihren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Absetzung für
Abnutzung, in der Bilanz aufgeführt werden, kann der Steuerpflichtige
auch den niedrigeren Teilwert ansetzen (Teilwertabschreibung), wenn z.
B. der tatsächliche Wert des Wirtschaftsguts unter den Wert der durch die
Absetzung für Abnutzung geminderten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten gesunken ist.

[6] Nach § 2 Abs. 3 EStG 1990 ist als Summe der Einkünfte eines Jahres
bei einem Steuerpflichtigen der Saldo der positiven und negativen Ein-
künfte zu bilden. Verbleiben danach Verluste, so sind sie im Wege des Ver-
lustrücktrags und Verlustvortrags im Rahmen des § 10d EStG 1990 in
anderen Jahren bei der Ermittlung des steuerlichen Einkommens abzieh-
bar.

Z---Steu-Brisant

EuGH schützt Niederlassungsfreiheit 

Auch für gemeinschaftswidriges Verhalten wird der deutsche Gesetzgeber gerügt. Europa wehrt sich. So hat der EuGH in der
Rechtssache „Rewe Zentralfinanz eG“ entschieden, dass die deutsche Regelung über die Abzugsfähigkeit von Verlusten aus
Abschreibungen auf den Beteiligungswert an Tochtergesellschaften nicht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. 

Auch hier also Protest gegen rechtswidriges Handeln des deutschen Gesetzgebers. Der will jetzt über die Auswirkungen nachdenken1.
Recht so. Nach-Denken ist gut. Vor-Denken wäre besser gewesen! Den Bürger kommt ein solcher Gesetzgeber wirklich teuer zu
stehen. Der Bürger sollte auch Vor-Denken. 

1 Siehe BMF, Pressemitteilung vom 29.03 2007, ZSteu 2007, S. 117, in diesem HeftDen vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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Küffner / Zugmaier erfolgreich
EG-Kommision leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen

Bundesrepublik Deutschland ein
Das Bundesfinanzministerium hat auf das EuGH-Urteil Seeling unter anderem mit der Umsatzsteuerpflicht der Grundstücksentnahme
reagiert. Während früher sowohl die Veräußerung als auch die Entnahme von Grundstücken umsatzsteuerfrei waren, soll dies seit
2004 nicht mehr für die Grundstücksentnahme gelten. Diese Auffassung widerspricht aber nach Meinung von KÜFFNER und ZUGMAIER den
europarechtlichen Vorgaben. Auf deren Anregung hin hat die EG-Kommission nun ein Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 226
EG-Vertrag gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Der komplette Schriftwechsel dazu ist in ZSteu 2006, S. 513- 526,
dokumentiert. Die daraufhin ergangene Entscheidung der EG-Kommission wird nachstehend abgedruckt. 

Z---Steu-Brisant

Den vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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Bundesministerium der Finanzen

Rechtsfolgen aus der Veröffent-
lichung des BFH-Urteils vom
9.8.2006, I R 95/05 (ZSteu 2006,
R-912), Bundessteuerblatt II S. ... 

BMF, Schreiben vom 21.03.2007
IV B 7 – G 1421/0 (DOK 2007/0100766)

Der BFH hat im Urteil vom 9.8.2006 (a.a.O. =
ZSteu 2006, R-912) entschieden, dass 

1. die RdNr. 57 des BMF-Schreibens vom
28.4.2003 (BStBl 2003 I S. 292) zur Nichtanwen-
dung der Grundsätze des § 8b Abs. 1 bis 5 KStG
sowie des § 3 Nr. 40 EStG bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags einer Mitunternehmerschaft
nicht dem seinerzeit geltenden Recht entspricht
und 

2.§ 8b Abs. 5 KStG in der bis Veranlagungszeit-
raum 2003 geltenden Fassung (KStG a.F.) gegen
die Niederlassungsfreiheit nach Artikel 43 ff.
und gegen die Kapitalverkehrsfreiheit nach
Artikel 56 ff. EG verstößt. 

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obers-
ten Finanzbehörden des Bundes und der Länder
gilt zur allgemeinen Anwendung der Urteils-
grundsätze Folgendes: 

1. Ermittlung des Gewerbeertrags bei einer
Mitunternehmerschaft

a) Ermittlung des Gewerbeertrags einer Mitunter-
nehmerschaft abweichend von RdNr. 57 des
BMF-Schreibens vom 28.4.2003 (a.a.O.) 

Die Regelungen des § 8b Abs. 1 bis 5 KStG sowie
des § 3 Nr. 40 EStG sind auch für Erhebungszeit-
räume vor 2004 nach den Grundsätzen des ab
dem Erhebungszeitraum 2004 geltenden § 7
Satz 4 GewStG in allen noch offenen Fällen
anzuwenden. 

Soweit für Erhebungszeiträume vor 2004 bei
der Mitunternehmerschaft im Rahmen der Ge-
winnermittlung Verluste aus der Veräußerung
einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft
oder Teilwertabschreibungen auf eine derartige
Beteiligung anzuerkennen sind, die sich nach
den Grundsätzen der RdNr. 57 mindernd auf den
Gewerbeertrag der Mitunternehmerschaft aus-
gewirkt hätten, können diese Grundsätze in
allen offenen Fällen – sofern sich ein derartiger
Anspruch nicht bereits aus § 176 Abs. 2 AO
ergibt auf Antrag aus Gründen des Vertrauens-
schutzes weiter angewendet werden. 

Das gilt entsprechend, wenn es sich bei der Mit-
unternehmerschaft um einen Venture Capital
und Privat Equity Fonds handelt; Tz. 20 Satz 2
des BMF-Schreibens vom 16.12.2003 (BStBl
2004 I S. 40) wird aufgehoben. 

b) Mitunternehmerschaft als Organträger 

Nach RdNr. 34 des BMF-Schreibens vom 26.8.
2003 (BStBl 2003 I S. 437) finden die Vor-
schriften des § 8b KStG und des § 3 Nr. 40 EStG
bei der Gewerbeertragsermittlung einer Perso-
nengesellschaft (Mitunternehmerschaft) als
Organträgerin keine Anwendung, wenn ihr Ein-
kommen einer Organgesellschaft zuzurechnen
ist, in dem die in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG
genannten Einkommensteile enthalten sind. 

Hieran ist nach den Grundsätzen des BFH-Urteils
vom 9.8.2006 (a.a.O.) auch für Erhebungszeit-
räume vor 2004 in allen noch offenen Fällen
nicht mehr festzuhalten. Bei der Gewerbeertrags-
ermittlung einer Personengesellschaft als
Organträgerin finden in diesem Fall die Grund-
sätze des § 7 Satz 4 GewStG Anwendung. 

Soweit für Erhebungszeiträume vor 2004 bei
der Personengesellschaft als Organträgerin im
ihr von der Organgesellschaft zuzurechnenden
Einkommen in § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG
genannte Einkommensteile enthalten sind, die
negativ sind, können die Grundsätze der RdNr.
34 des BMF-Schreibens vom 26.8.2003 (a.a.O.)
in allen offenen Fällen – sofern sich ein der-
artiger Anspruch nicht bereits aus § 176 Abs. 2
AO ergibt – auf Antrag aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes weiter angewendet werden. 

2. Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG a.F. 

Die Grundsätze des Urteils sind über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden,
soweit der BFH im vorliegenden Fall einen Ver-
stoß des § 8b Abs. 5 KStG a.F. gegen die Kapital-
verkehrsfreiheit gem. Art. 56 EG annimmt. 

Der BFH vertritt in dem Urteil die Auffassung,
dass bei einer Beteiligung an einer südafrika-
nischen Kapitalgesellschaft mit einer Quote von
50,01 % die Kapitalverkehrsfreiheit zur Anwen-
dung kommen soll. Nach ständiger Recht-
sprechung des EuGH kommt jedoch die Nieder-
lassungsfreiheit zur Anwendung, wenn die Betei-
ligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft
zwangsläufig mit der Kontrolle über diese Gesell-
schaft oder ihrer Leitung verbunden ist (EuGH-
Urteil vom 13.8.2006, C-251/98 („Baars“), Rn.
20). Bei einer Beteiligung mit einer Quote von
mehr als 50 % finden daher regelmäßig die

Regelungen zur Niederlassungsfreiheit Anwen-
dung. Die Niederlassungsfreiheit gewährt aber
keinen Schutz bei Beteiligungen an Kapital-
gesellschaften mit Sitz außerhalb des EU- bzw.
EWR-Raumes. 

Auch ist die Kapitalverkehrsfreiheit in diesen
Fällen nicht ersatzweise heranzuziehen, da die
beschränkenden Wirkungen des § 8b Abs. 5 KStG
a.F. nur eine zwangsläufige Folge der Beschrän-
kungen der Niederlassungsfreiheit ist. Nach der
aktuellen Rechtsprechung des EuGH besteht ein
Exklusivitätsverhältnis der Niederlassungsfreiheit
bzw. der Dienstleistungsfreiheit zur Kapital-
verkehrsfreiheit, wenn die „beschränkenden
Auswirkungen die unvermeidliche Konsequenz
einer eventuellen Beschränkung der Nieder-
lassungsfreiheit“ (EuGH-Urteil vom 12.9.2006,
C-196/04 („Cadbury Schweppes“), Rn. 33) bzw.
sie „zwangsläufige Folge der Beschränkung des
freien Dienstleistungsverkehrs“ sind (EuGH-
Urteil vom 3.10.2006, 452/04 („Fidium Finanz“),
Rn. 48). Für die Kapitalverkehrsfreiheit bleibt
dann kein Raum mehr. Hier dürften auch die
noch anhängigen EuGH-Verfahren in der Rs. C-
492/04 („Lasertec“) bzw. C-415/06 („Stahlwerk
Ergste Westig“) für weitere Klärung sorgen.

Eindämmung der Normenflut; BMF-
Schreiben, die vom 1. Januar 1980
bis zum 31. Dezember 2004
ergangen sind 

BMF, Schreiben vom 29. März 2007
IV C 6 - O 1000/07/0018

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder im schriftlichen Verfahren gilt für die
vom 1.1.1980 bis zum 31.12.2004 ergangenen
BMF-Schreiben folgende Verwaltungsregelung: 

Um den Bestand an steuerlichen Verwaltungs-
vorschriften zu verringern, werden für Steuertat-
bestände, die nach dem 31. Dezember 2004 ver-
wirklicht werden, die vom 1. Januar 1980 bis
zum 31. Dezember 2004 ergangenen BMF-Schrei-
ben aufgehoben, soweit sie nicht in der Anlage
aufgeführt sind (Positivliste). Für vor dem 1.
Januar 2005 verwirklichte Steuertatbestände
bleibt deren Anwendung unberührt. BMF-
Schreiben in diesem Sinne sind Verwaltungsvor-
schriften, die die Vollzugsgleichheit im Bereich
der von den Ländern im Auftrag des Bundes ver-
walteten Steuern sicherstellen sollen. Die Auf-

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof

Alle am 28.03.2007 und 04.04.2007 veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 28.03.2007:

29.11.2006 I R 45/05 EStG 1990 / AIG / DBA-Österreich / Protokoll zum DBA-Österreich / EWR-Abkommen / EStG 1988
(Österreich)
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH: Nachversteuerung von in vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträumen abgezogenen Verlusten einer österreichischen Betriebsstätte nach § 2 Abs. 1 Satz 4 AIG und § 2a
Abs. 3 Satz 4 EStG 1990 gemeinschaftsrechtswidrig?
1. Der Senat hält auch für Art. 4 Abs. 1 DBA-Österreich 1954 daran fest, dass sich der Begriff der Einkünfte

aus einem gewerblichen Unternehmen im Sinne dieser Vorschrift auf einen Nettobetrag bezieht und dass
Deutschland deshalb auch für Verluste, die ein in Deutschland ansässiges Unternehmen in seiner in
Österreich befindlichen Betriebsstätte erwirtschaftet, kein Besteuerungsrecht hat (Anschluss an Senats-
beschlüsse vom 28. Juni 2006 I R 84/04, BStBl II 2006, 861, und vom 22. August 2006 I R 116/04, BStBl II
2006, 864; vom 13. November 2002 I R 13/02, BFHE 201, 73, BStBl II 2003, 795).
2. Von der in § 2 Abs. 1 Satz 3 AIG und § 2a Abs. 3 Satz 3 EStG 1990 bestimmten Nachversteuerung
negativer ausländischer Betriebsstätteneinkünfte, welche in einem vorangegangenen Veranlagungszeitraum
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 AIG, § 2a Abs. 3 Satz 1 EStG 1990 bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte
abgezogen worden sind, kann nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Satz 4 AIG, § 2a Abs. 3 Satz 4 EStG 1990 nur
dann abgesehen werden, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass nach den für ihn geltenden Vorschriften
des ausländischen Staates ein Abzug von Verlusten in anderen Jahren als dem Verlustjahr allgemein nicht be-
ansprucht werden kann. An einem derartigen "allgemeinen" Ausschluss des Verlustabzugs fehlt es, wenn sich
der Abzugsausschluss lediglich aus Gründen der verwirklichten Gegebenheiten des Einzelfalles verbietet.
3. Dem EuGH werden die folgenden Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
a) Steht Art. 31 des EWR-Abkommens der Regelung eines Mitgliedstaates entgegen,
– nach welcher ein in dem einen Mitgliedstaat ansässiger und dort unbeschränkt Steuerpflichtiger zwar nach
einem Doppelbesteuerungsabkommen von der Einkommensteuer befreite Verluste aus in einer in einem
anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte unter bestimmten Voraussetzungen bei der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte abziehen kann,
– nach der der abgezogene Betrag jedoch, soweit sich in einem der folgenden Veranlagungszeiträume bei
den nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zu befreienden Einkünften aus gewerblicher Tätigkeit aus in
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In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im Bundessteuerblatt Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen
anzuwenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle

28.03.2007 II R 42/05 29.11.2006 Rechtswirkung der nach § 138 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BewG zu treffenden Feststellung über 
ZSteu 2007, R-141 die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit – Zurechnung einer Eigentumswohnung auf 

den Beschenkten bei übernommener dinglicher Belastung des Grundstücks

28.03.2007 II R 49/05 26.10.2006 Steuerpflicht des Grundstückserwerbs im Flächenerwerbsprogramm nach § 3 AusglLeistG
ZSteu 2007, R-150

28.03.2007 III R 6/05 19.10.2006 Domain-Name als nicht abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut – Begriff Anschaffungs-
ZSteu 2007, R-185 kosten im Ertragsteuerrecht – keine Teilwertabschreibung bei Gewinnermittlung nach § 4 

Abs. 3 EStG 

28.03.2007 X R 1/05 22.11.2006 Häusliches Arbeitszimmer: Aufwendungen für einen zugleich als Büroarbeitsplatz und als 
ZSteu 2007, R-206 Warenlager betrieblich genutzten Raum

26.03.2007 V R 31/04 18.08.2005 Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Verwertung von beweglichen und unbeweglichen 
ZSteu 2005, R-870 Gegenständen mit Absonderungsrecht durch den Insolvenzverwalter

26.03.2007 I R 95/05 09.08.2006 Anwendung des § 8b KStG auf Personengesellschaften im GewStG vor Erhebungszeitraum 
ZSteu 2006, R-912 2004. Hierzu: BMF-Schreiben vom 21. März 2007 - IV B 7 - G 1421/0 -

26.03.2007 IX R 28/05 18.10.2006 Verlustausgleichsregelung des § 23 Abs. 3 Satz 8 EStG – verlustbringende Aktien sind 
ZSteu 2007, R-32 nicht dem gewillkürten Betriebsvermögen zuzuordnen

26.03.2007 IX R 25/06 06.09.2006 Übernahme von Verbindlichkeiten im Rahmen einer vorweggenommenen Hof-Erbfolge als 
ZSteu 2007, R-20 Anschaffungskosten der im Privatvermögen gehaltenen Wohnung

23.03.2007 IX R 15/06 24.08.2006 Einkünfteerzielungsabsicht bei auschließlich an wechselnde Feriengäste vermietete oder 
ZSteu 2007, R-147 dazu bereit gehaltene Ferienwohnung

22.03.2007 VI R 2/05 07.11.2006 Die Rückzahlung ursprünglich als laufernder Arbeitslohn gezahlter Beträge sind erst im 
ZSteu 2007, R-76 Kalenderjahr des tatsächlichen Abflusses einkünftemindernd zu erfassenDie vol lständigen Texte f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe
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